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1935 „DER FOURIER" 79

Feldpostdicnst, Verantwortlichkeit des Fouriers.
<FPO Feldpostordonnanz)

Die Feldpostdirektion ersucht uns um Veröffentlichung der Vor-
Schriften „ Eera/z/zzw/Z/btAcv'/ aTs Tbwr/e/s" die seit

1934 in den Fourierschulen verteilt werden. Es ist indessen nicht

beabsichtigt, diese Vorschriften auch den älteren Fourieren abzugeben,

weshalb wir gerne dem Ersuchen um Abdruck dieser Vorschriften

nachkommen. Die Red.

1. Nach DR Ziff. 74' ist der Fourier für den Post»

dienst der Einheit verantwortlich. Diese Perz7/z/zz>o/77zb$»

ZW erstrecht sich auf den allgemeinen Gang des Post»

dienstes und insbesondere auf die Massnahmen zur Vor»
Bereitung des letztern. Für die übernommenen Postgelder
und Postsendungen ist die FPO allein verantwortlich.

Verfügt die Einheit über keine FPO und hat der Fourier
den Postdienst selber zu besorgen, so 'geht die Verant»
wortlichkeit ganz auf ihn über und gelten dann für ihn
die Vorschriften in der Anleitung für die nichtständigen FPO.

2. Der Fourier ist verpflichtet, den Postverkehr so
viel als möglich zu erleichtern. Er unterstützt die FPO
in allen Massnahmen zur Sicherung der Postsendungen
und zur Wahrung des Postgeheimnisses. Auch er hat das

A"o5z^eZez'/zz/zz5 streng zu wahren.

3. Die Kommandanten der Stäbe und Einheiten ohne

ständige FPO bezeichnen schon vor dem Einrücken oder
sofort bei der Mobilmadiung für die ganze Dauer des

Dienstes einen zuverlässigen, sdireibgewandten, altern
Wehrmann als 7VO und übergeben ihm eine Ausweis»
karte, die Anleitung für die nichtständigen FPO und das

Plakat „Militärpost". Soweit möglich, sind als FPO immer
die gleichen Leute zu bezeichnen.

4. Der Fourier sorgt dafür, dass der FPO bald»

möglichst nach dem Einrücken das vorhandene /fosZ/zzaz^/rä/"

vollzählig ausgehändigt wird. In der Regel ist folgendes
Material vorhanden:

a> z/z Az'/zZWe/z oZ/ze .s7c7/W//e 7VO.- Segeltuchtasche,
Briefeinwurf mit Schlüssel, 2 Feldpostabzeichen, Post»

Stempel und Farbkissen,

b> /Wy'We .s/tf/z/Z^zc? 7VO: Materialkiste, Blechschachtel

mit Metallstempel und Zubehör, Filzplatte, elektrische

Taschenlampe,Segeltuchtasche,Briefeinwurfmit Schlüssel,
2 Feldpostabzeichen, Aufschrifttafel „Feldpost".

5. Die FPO untersteht militärisch dem Einheitskdt.,
bzw. Fourier und postalisch dem Feldpostchef.

6. Der FPO ist womöglich ein besonderes Zo/fW
anzuweisen, vorzugsweise imMittelpunkt des Unterkunfts»
raumes der Truppe. Je nach der Unterkunft kann der
Postdienst mehrerer Einheiten, z. B. eines Bat., im gleichen
Lokal vereinigt werden. Bei der Erkundigung ist darauf
zu achten. Steht kein besonderes Lokal zur Verfügung,
so wird der Postdienst im Fourierbureau besorgt, in

welchem Falle der FPO ein verschliessbarer Kasten zur
Verfügung zu stellen ist.

7. Der Fourier nimmt vom Inhalt des /h>5/Z?/eZ/s
des Feldpostchefs oder des Feldpostdirektors Kenntnis
und sorgt für die Ausführung der darin enthaltenen An»
Ordnungen.

8. Z« /Wer Vc755////^ z/z/'/ /WzYz//.s/V/zW Ar Ve
7VO z// W/«wö«Vere/z.

9. Die2L).s/z7z/.sz'Wz//Z£7 hat nachWeisung des Einheits»
kommandanten täglich mindestens einmal zu erfolgen.

10. Zur Verhinderung des Missbrauchs der Porto»
freiheit durch Unbefugte wacht der Fourier darüber, dass

die 2?rzi?/Wzzz>z///c? und die Paketsammeisäcke nur an Orten
angebracht werden, wo sie ständig überwacht werden
können. Bei Rückzug der Wache sind die Einwürfe weg»
zunehmen.

11. Der Fourier hält die FPO über alle A/z/ZWo/z/tz
auf dem laufenden. Er ist dafür verantwortlich, dass Kranke^
Detachierte und Arrestanten ihre Postsachen regelmässig
und rasch erhalten und dass ihre abgehende Post abge»
holt wird.

12. Ueber die militärische/fo/tto/ra/ziW gibt das Plakat

„Militärpost" Auskunft.

13. Afz7z7/7//?05Z'Zz7/'Z'e/z zum Privatgebrauch derWehr=
männer im Dienst können beim Militärdruckschriftenbureau
in Bern bezogen werden. 100 Stück kosten 50 Rp. Die
Anschaffung durch die Einheit ist im Gebirgsdienst an»

gebracht.

14. Vor der Entlassung übergibt der Fourier dem

Feldpostamt oder wenn kein solches im Dienst ist, der

Poststelle desK.S.Pl. ein vol[ständigesAzAv?55e/zzw*zezb5/zz5

seiner Einheit zwecks Nachsendung der nach der Ent»
lassung ankommenden Postsachen. Für Städte ist die An»
gäbe von Strasse und Hausnummer unerlässlich. In den

WK ist das Verzeichnis spätestens auf Ende der ersten
Dienstwoche abzuliefern.

15. Bei Einheiten mit schwachem Postverkehr kann,
50zz>W Ve Nz/5/5/Zrz/zzgz z/Ls AojWc'/z.s'ZVy zzzbV Vzrz/zzZe/-

/We/, die FPO aushilfsweise im Fourierbureau ver»
wendet werden.

16. Loa-W/t/zc/z z/A?r W/z '7T/z7^o^z'//z<?/z5/: DR 1933

<Ziff, 74h 9H, 145-149), AW 32/35 <Ziff. 20, 46).

I.V. 1934 <Ziff. 7, 24b, 101h 193h 196), Anleitung für
die nichtständigen FPO, Plakat „Militärpost".

Bern, den 12, Dezember 1933.

Der Feldpostdirektor:

sig. 2?o/z/bz/r.


	Feldpostdienst, Verantwortlichkeit des Fouriers

